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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Bevor der Nationalrat in der Sommersession über die Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Aeschi (svp, ZG) zur Einführung eines Verordnungsvetos
debattierte, hatte sich der Bundesrat in die Diskussion eingebracht. In ihrer
Stellungnahme beantragte die Regierung, nicht auf das Geschäft einzutreten. Sie
machte dabei geltend, dass dem Parlament bereits wirksame Instrumente (Motion,
parlamentarische Initiative, Konsultationsrechte) zur Verfügung stünden, um Einfluss
auf die Verordungsgebung des Bundesrats zu nehmen. Ein Veto würde hingegen nicht
nur zu Verzögerungen führen, sondern sei – weil es die Gewaltenteilung verletze – auch
verfassungswidrig. Im Falle eines Eintretens verlangte der Bundesrat Ausnahmen etwa
im Falle völkerrechtlicher Verpflichtungen, für Verordnungen rein technischen Inhalts
oder für Verordnungen zur Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit. Zudem
seien Verordnungen auszunehmen, die bei dringlichen Bundesgesetzen erlassen
werden müssen. In seiner Stellungnahme äusserte sich der Bundesrat zudem zu den
verschiedenen Anträgen der von der SPK-NR ausgearbeiteten Vorlage. 

Der Entwurf der SPK-NR sieht vor, dass ein Drittel der Mitglieder eines Rates innerhalb
von 15 Tagen nach deren Veröffentlichung gegen Verordnungen des Bundesrats ein Veto
einlegen kann. Nach höchsten 60 Tagen muss die verantwortliche Kommission über den
Antrag befinden. Lehnt sie diesen ab, ist er erledigt; stimmt sie ihm zu, wird er von den
Räten in der nachfolgenden ordentlichen Session behandelt. Diese entscheiden dann,
ob eine Verordnung der Ansicht des Gesetzgebers widerspricht und folglich neu
verfasst werden muss oder nicht. Ziel sei es, dem Eindruck zu begegnen, dass die
Umsetzung von vom Parlament beschlossenen Gesetzen durch die bundesrätlichen
Verordnungen nicht immer dem Willen des Gesetzgebers entsprächen. Das Veto hätte
so also auch präventive Wirkung, warb Kommissionssprecher Matthias Jauslin (fdp, AG)
in der Eintretensdebatte für die Vorlage. 
Diese Eintretensdebatte wurde ziemlich ausführlich geführt und machte die
Kontrahentinnen und Kontrahenten sichtbar, die sich insbesondere am zentralen
Element der Gewaltenteilung rieben. Die vom Bundesrat unterstützte, gegen Eintreten
optierende Minderheit, bestehend aus den geschlossen stimmenden Fraktionen der SP
und der GP sowie aus Minderheiten der CVP- und der FDP-Fraktion, erachtete das Veto
gegen Verordnungen als Instrument, mit dem die Teilung der Gewalten je nach Lesart
«geritzt» oder gar «verletzt» werde. Die gesetzgebende Gewalt dürfe sich nicht in die
technische Arbeit der vollziehenden Gewalt einmischen, wurde argumentiert. Angelo
Barrile (sp, ZH) warnte mit Blick auf die Vernehmlassungsantworten, in denen sich die
«Lobbys» für ein Verordnungsveto ausgesprochen hätten, dass der Einfluss von
Interessenorganisationen mit dem neuen Instrument auch auf die Umsetzung von
Gesetzen ausgedehnt würde. Die Minderheit verwies zudem auf das «Verzögerungs-
und Blockadepotenzial» des Verordnungsvetos, so etwa Nadine Masshardt (sp, BE). Das
Veto lade zudem dazu ein, politisch zu taktieren, und erteile keinen Auftrag, weil man
mit ihm Verordnungen nur ablehnen oder gutheissen könne, monierte Marianne Streiff-
Feller (evp, BE) für die Minderheit der CVP-Fraktion. Und Balthasar Glättli (gp, ZH) wies
darauf hin, dass das Parlament mit der parlamentarischen Initiative ja ein viel stärkeres
Instrument habe, selber Gesetze zu verfassen. Die Mehrheit beharrte hingegen darauf,
dass der Bundesrat sich mit Verordnungen immer wieder dem Willen des Souveräns
widersetze. Wirklich stossende Abweichungen der Gesetzgebung durch Verordnungen
müssten darum sozusagen mittels «Notbremse» verhindert werden können, so Beat
Flach (glp, AG) für die GLP-Fraktion. Es handle sich um ein staatsrechtliches
Experiment, auf das man sich einlassen und das man diskutieren solle. Es gehe nicht um
die Frage, ob dieser Vorstoss verfassungskonform sei oder nicht – nahm Gregor Rutz
(svp, ZH) für die SVP-Fraktion Stellung –, sondern um den Schutz der Verfassung selber.
Man habe zwar kein Verfassungsgericht, aber die Kontrolle gegen ein Gesetz könne
mittels Referendum wahrgenommen werden. Dies sei nun aber bei Verordnungen eben
nicht möglich. Heute stamme ein Drittel aller Regelungen aus Verordnungen und
lediglich 12 Prozent aus Gesetzen. Deshalb sei ein Korrekturinstrument dringend. Für
die FDP-Fraktion ergriff schliesslich Kurt Fluri (fdp, SO) das Wort: Es sei wichtig, zu
sehen, dass das Veto kassatorisch sei. Es gehe eben gerade nicht darum, neue
Regelungen zu diskutieren oder anzustossen – was mit den parlamentarischen
Anstossinstrumenten mitunter Jahre dauere –, sondern einzig darum, den Bundesrat
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aufzufordern, Gesetze im Sinne des Parlaments und nicht «seinen eigenen Willen»
umzusetzen. Fluri ging zudem auf die Erfahrungen in seinem Kanton Solothurn ein, der
ein Verordnungsveto kennt. In den 30 Jahren zwischen 1988 und 2018 sei lediglich
gegen 77 von 1115 Verordnungen ein Veto eingelegt worden, acht dieser beanstandeten
Verordnungen seien von der Regierung zurückgezogen und etwa jede fünfte korrigiert
worden. Es könne – zumindest im Kanton Solothurn – nicht von systematischer
Blockade gesprochen werden. Bundeskanzler Walter Thurnherr äusserte sich am
Schluss der Eintretensdebatte im Namen des Bundesrats und warnte vor der
Vermischung der Gewalten und einem unverhältnismässigen Aufwand. Zudem fehle aus
Sicht der Regierung die verfassungsmässige Grundlage für das neue Instrument. Mit 115
zu 64 Stimmen wurde dann – aufgrund der Positionen der einzelnen Fraktionen eher
wenig überraschend – Eintreten beschlossen. 
Bei der Detailberatung wurden alle Vorschläge des Bundesrates für zusätzliche
Ausnahmen abgelehnt.Auch ein Minderheitsantrag der SVP, wonach nicht die
Kommissionsmehrheit das letzte Wort haben soll, sondern ein Minderheitsantrag auch
im Rat diskutiert werden sollte, fand keine Mehrheit. Es soll also die Kommission
beziehungsweise deren Mehrheit sein, die entscheidet, ob über einen Antrag auf ein
Veto abgestimmt wird oder nicht. Das gleiche Schicksal der Ablehnung ereilte ein
Minderheitsantrag der SP, mit dem die Erläuterungen zu den Verordnungen im
Bundesblatt hätten veröffentlicht werden sollen. Alle weiteren Minderheitsanträge, mit
denen Ausnahmen geschaffen werden sollten, lehnte die Ratsmehrheit ab. Mit ein
Grund dafür war wohl das von Kommissionssprecher Jauslin vorgebrachte Argument,
dass hier ein neues Instrument geschaffen werde und man zuerst Erfahrungen sammeln
müsse, um dann vielleicht später in einzelnen Bereichen Ausnahmen zu schaffen. In der
Gesamtabstimmung erhielt die unveränderte Vorlage der SPK-NR 113 Stimmen. Die 67
Gegenstimmen stammten von allen anwesenden GP- (11) und SP-Mitgliedern (40) sowie
von 10 Mitgliedern der FDP- und 6 der CVP-Fraktion. Sechs der acht Grünliberalen
enthielten sich der Stimme. Damit ging die Vorlage an den Ständerat. 1

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Im Jahr 2018 mehrten sich Zeitungsberichte zu schwarzen Listen von säumigen
Prämienzahlenden. Seit 2012 können Kantone Personen, die ihre Prämien trotz
Betreibungen durch die Krankenkassen nicht bezahlten, auf solchen Listen erfassen.
Für diese übernehmen die Krankenkassen in der Folge nur noch
«Notfallbehandlungen». Anfang 2018 hatten neun Kantone (AG, GR, LU, SG, SH, SO, TH,
TI, ZG) solche Listen eingeführt, schweizweit befanden sich darauf 29‘000 Personen. 
Anfang 2018 berichteten die Medien, bisher sei keine Wirkung der Listen auf die
Zahlungsmoral zu beobachten. So hätten die eingereichten Betreibungsbegehren
wegen nicht bezahlter Krankenkassenprämien und die entsprechenden Verluste für die
Krankenversicherungen und die Kantone, die 85 Prozent der Kosten übernehmen
müssten, auch in Kantonen mit schwarzen Listen in den letzten Jahren zugenommen.
Eine Studie des Kantons Zürich zeigte denn auch auf, dass die Prämienausstände in
Kantonen mit schwarzen Listen genauso angestiegen waren wie in anderen Kantonen.
Franziska Roth (AG, svp), Regierungsrätin des Kantons Aargau, betonte, dass von der
Liste kein «durchschlagender Abschreckungseffekt» ausgehe. Stattdessen entstehe
Spitälern, Krankenkassen und Kantonen ein hoher administrativer Aufwand. «Die
schwarze Liste löst keine Probleme, sie schafft neue», betonte Roth. Der Kanton
Thurgau zeigte sich als einziger zufrieden mit dem Instrument. Der Thurgauer
Regierungsrat Jakob Stark (TG, svp) betonte, dass eine Untersuchung im Thurgau
ergeben habe, dass zwei Drittel der Leute auf der schwarzen Liste keinen Anspruch auf
Prämienverbilligung hätten. Es gebe somit mehr Leute, «die nicht zahlen wollen, als
solche, die nicht zahlen können», erklärte er und wehrte sich dagegen, dass den Leuten
auf der Liste automatisch eine Opferrolle zuteilwerde. Wichtig sei, dass die Behörden
wie in seinem Kanton frühzeitig auf die säumigen Prämienzahlenden zugehe und mit
ihnen Lösungen suche. So diene die Liste im Kanton Thurgau eher als eine Art
«Frühwarnsystem», lobten die Medien. 
Auch die Konsequenzen für die Betroffenen wurden in den Medien diskutiert. Da eine
Definition des Notfallbegriffs fehle, müssten konkret die Ärztinnen und Ärzte
entscheiden, was ein «Notfall» ist. Wegen der ethischen Verantwortung der Ärztinnen
und Ärzte und der Aufnahmepflicht für Notfälle habe dies somit keine
Nichtbehandlungen zur Folge, berichteten die Medien anfänglich. Dass die Sachlage
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nicht ganz so einfach war, zeigten Zeitungsberichte im April 2018, als Fälle bekannt
wurden, in denen Krankenkassen «den Begriff Notfall sehr eigenwillig
interpretier[t]en», wie zum Beispiel Markus Schwendinger vom Kantonsspital Baden
berichtete, und unter anderem Geburten oder Krebsfälle nicht als Notfälle
anerkannten. In diesen Fällen blieben die Spitäler auf den Kosten sitzen. 
Dass ein Platz auf dieser schwarzen Liste drastische Konsequenzen für die Betroffenen
haben kann, zeigte schliesslich ein tragischer Fall im April 2018. Eine Krankenkasse
hatte einem 55-jährigen HIV-positiven Bündner trotz Warnung der Ärzte die Bezahlung
von HIV-Medikamenten und anschliessend, nach Ausbruch der Krankheit, von Aids-
Medikamenten verweigert. Der Mann starb kurze Zeit später. Die Krankenkasse
verteidigte ihr Vorgehen damit, dass ein Notfall als «akuter, lebensbedrohlicher
Zustand» definiert sei, was in diesem Fall jedoch nicht vorgelegen habe. Dieser Fall
führte zu einiger Aufruhr in den Medien. Die Schweiz steuere auf eine
Zweiklassenmedizin zu, wurde kritisiert. Die schwarze Liste gefährde die medizinische
Grundversorgung der wirtschaftlich und sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen,
schrieb etwa die Solothurner Regierung und betonte, die Krankenversicherungen
würden als Einzige von dieser Regelung profitieren, da sie von den Kantonen 85 Prozent
der ausstehenden Kosten zurückerstattet erhielten und in der Folge nur noch die
Notfallbehandlungen übernehmen müssten. Doch auch die Krankenversicherer zeigten
sich in den Medien von den schwarzen Listen wenig begeistert, da für sie ein
zusätzlicher Aufwand entstehe. 
Im Mai 2018 folgte erstmals ein Gerichtsurteil zur Notfalldefinition im Zusammenhang
mit schwarzen Listen. Darin urteilte das Versicherungsgericht St. Gallen, die
Krankenkasse Assura habe eine Zahlung für eine Geburt zu Unrecht nicht übernommen.
Die Versicherung hatte den Verzicht damit begründet, dass eine Geburt planbar sei und
somit keinen Notfall darstelle. Das Kantonsspital St. Gallen hatte die Versicherung in der
Folge verklagt. Das Gericht definierte den Begriff der «Notfallbehandlung» deutlich
breiter, als es die Versicherung getan hatte. Ein Notfall liege vor, «wenn dem
Medizinalpersonal eine Beistandspflicht zukommt» und eine Person umgehend Hilfe
brauche, weil ihre Gesundheit sonst ernsthaft beeinträchtigt werden könnte. Zentral
sei somit, wie die Ärztinnen und Ärzte die Situation einschätzten. Das Gericht wies
überdies darauf hin, dass es einer einheitlichen Definition eines Notfalls bedürfe, weil
sonst gegen das Gleichbehandlungsgebot verstossen werde.
Diese Entwicklungen hatten auch politische Folgen. Im Juni 2018 reichte Angelo Barrile
(sp, ZH) eine Motion zur ersatzlosen Streichung der schwarzen Listen aus dem KVG ein,
einen Monat später verlangte die SGK-NR in einer Motion eine Pflicht für die Kantone,
den Artikel zu den schwarzen Listen um eine Definition des Begriffs «Notfall» zu
ergänzen. In verschiedenen Kantonen wurden die schwarzen Listen jedoch gänzlich in
Frage gestellt; Graubünden und Solothurn schufen sie im Laufe des Jahres 2018 wieder
ab. 2

1) AB NR, 2019, S. 1157 ff.; BBl. 2019, S. 3185 ff.; BBl. 2019, S. 697 ff.; Medienmitteilung BR vom 2.5.19; AZ, 12.4.19; BaZ, 19.6.19;
AZ, 1.7.19
2) AZ, 20.2., 23.2.18; NZZ, 22.3.18; SoZ, 29.4.18; LMD, 30.4.18; TA, 2.5.18; TG, 4.5.18; So-Bli, SoZ, 6.5.18; TA, 7.5.18; TZ, 11.5.18;
SoZ, 10.6.18; AZ, 13.6.18; NZZ, 15.6.18; Blick, 16.6.18; Lib, 25.6.18; NZZ, 13.7., 28.8.18; WoZ, 30.8.18; TA, 7.9.18; BaZ, 20.9.,
27.9.18
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